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Satzung (Entwurf) 
 
§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein zum Erhalt der evangelischen Kirche 
Dauchingen“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den 
Zusatz „e.V.". 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Dauchingen. 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins 

(1) Der Verein mit Sitz in Dauchingen verfolgt ausschließlich und unmittelbar kirchliche 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung 
(§51ff AO). 

(2) Der Zweck des Vereins ist der Erhalt der evangelischen Kirche in Dauchingen, um 
weiterhin evangelisches Gemeindeleben in Dauchingen und Weilersbach zu 
ermöglichen. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung 
und Weitergabe von Mitteln i.S.d. § 58 Nr. 1 AO und zwar zur Unterhaltung des 
Kirchengebäudes. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person des 
privaten oder öffentlichen Rechts werden.  

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei 
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der 
Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung 
des Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen. 

(3) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod (bei juristischen Personen mit deren 
Erlöschen), Austritt oder Ausschluss. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand 
zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des 
Geschäftsjahres erklärt werden. 

(4) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des 
Vereins in schwerwiegender Weise schädigt. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in 
der Mitgliederversammlung zu den Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. 

(5) Es besteht Beitragspflicht (siehe § 6 (1) b). 
 
§ 4 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
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§ 5 Der Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand, bestehend aus dem 
Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Kassierer und dem Schriftführer. Des Weiteren 
können Beisitzer hinzugewählt werden. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstands vertreten. 

(3) Dem Vorstand des Vereins obliegen die Leitung des Vereins und die Führung seiner 
Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: a) die Einberufung und 
Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstellung der 
Tagesordnung, b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, c) die 
Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts, d) die 
Aufnahme neuer Mitglieder. 

(4) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 
zwei Jahren einzeln gewählt. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der 
Amtsperiode aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer des 
ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds. 

(5) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von 
einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines 
Stellvertreters. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist 
vom Protokollführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
Stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstands zu unterschreiben. 

 
§ 6 Die Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 
Angelegenheiten: a) Änderungen der Satzung, b) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 
c) sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein, d) die Wahl und die 
Abberufung der Mitglieder des Vorstands, e) die Entgegennahme des Jahresberichts 
und die Entlastung des Vorstands, f) die Auflösung des Vereins. 

(2) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine 
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich 
unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. 

(3) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens 
eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung 
der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über 
Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die 
erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies 
gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge 
oder die Auflösung des Vereins zum Gegenstand haben. 

(4) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es 
das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder 
dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 

(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen 
Verhinderung von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch 
die Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet. 

(6) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung, wenn nicht wenigstens 
ein Mitglied geheime Abstimmung wünscht, mit der Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der 
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abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Beschlüsse über eine Änderung der 
Satzung bedürfen der Mehrheit von zwei Dritteln, der Beschluss über die Änderung des 
Zwecks oder die Auflösung des Vereins der Zustimmung von drei Vierteln der 
anwesenden Mitglieder. 

(7) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 
Protokoll zu fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu 
unterschreiben ist. 

 
§ 7 Einnahmen des Vereins 

Die Einkünfte des Vereins setzen sich zusammen aus: 
a) dem jährlichen Mitgliedsbeitrag, der jeweils zum 31.03. fällig wird, 
b) freiwilligen Zuwendungen von Mitgliedern und Nichtmitgliedern in Form von Spenden, 
c) Sponsoring 
 
§ 8 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer Dreiviertelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder. 

(2) Im Falle der Auflösung des Vereins sind die im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder die 
Liquidatoren. 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen des Vereins an die evangelische Kirchengemeinde Villingen zur 
Verwendung für kirchliche Zwecke im Kirchenbezirk Jakobus. 

 
 
Dauchingen, den …….. 


